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Berlin, 21. Februar 2024 

FNB Gas: Finanzierungsmodell für das Wasserstoff-Kernnetz 
muss kapitalmarktfähig sein 

• Ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis 
• Staatliche Absicherung zu jedem Zeitpunkt und für alle Kernnetz-Betreiber 
• Rechtssicherheit erhöhen 

Anlässlich der Expertenanhörung im Ausschuss für Klimaschutz und Energie im Deutschen Bundestag 
zum Gesetzesentwurf für ein Drittes Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes mit 
Regelungen für die Finanzierung des Kernnetzes unterstreicht FNB Gas Geschäftsführerin Barbara 
Fischer nochmals die Notwendigkeit der Kapitalmarktfähigkeit des Finanzierungsmodells. 

Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) sind sich mit der Bundesregierung einig, dass die 
Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland privatwirtschaftlich finanziert werden soll. Dazu legt der 
Gesetzesentwurf ein grundsätzlich funktionsfähiges Finanzierungsmodell vor, mit dem aber nur dann 
das erforderliche private Kapital mobilisiert werden kann, wenn es von den Investoren auch als 
kapitalmarktfähig eingeschätzt wird und die Investitionsbedingungen zumindest nicht schlechter sind 
als für Investitionen in andere Infrastrukturbereiche wie Strom, wo es aktuell eine höhere 
Verzinsung, ohne Hochlaufrisiko und ohne Selbstbehaltsrisiko gibt.  

„Um den bisherigen Erfolg der Kernnetzplanung nicht zu gefährden, sind aus Investorensicht einige 
wenige, aber entscheidende Änderungen am Gesetzesentwurf notwendig. Dabei geht es vor allem 
darum, die Risikobewertung für die Investoren zu verbessern. Zur Reduzierung der Risiken gehört die 
Absenkung des Selbstbehaltes auf 15% sowie die Herausnahme der Umstellungsleitungen aus der 
Selbstbehaltsregelung. Die konditionierte Andienungspflicht der Netzbetreiber muss um ein 
unkonditioniertes Andienungsrecht der Netzbetreiber im Falle des Scheiterns des Markthochlaufes 
ergänzt werden. Mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag würde die Rechtssicherheit erhöht werden.“ 

 

Den Anpassungsbedarf im Detail können Sie der beigefügten Stellungnahme entnehmen. 

 

 

 

 

 

https://fnb-gas.de/wp-content/uploads/2024/02/20240219_FNB-Gas-Stellungnahme-Anhoerung-Deutscher-Bundestag.pdf


PRESSEMITTEILUNG   
 

 

 

Über FNB Gas: 

Die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas) mit Sitz in Berlin ist der 2012 
gegründete Zusammenschluss der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber, also der großen 
überregionalen und grenzüberschreitenden Gastransportunternehmen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt 
der Vereinigung ist die Netzentwicklungsplanung für Gas und Wasserstoff auf der Transportebene. 
Zudem vertritt die Vereinigung ihre Mitglieder auch als Ansprechpartner gegenüber Politik, Medien 
und Öffentlichkeit. 

Mitglieder der Vereinigung sind die Unternehmen bayernets GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, 
Fluxys TENP GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, Gastransport Nord GmbH, Gasunie Deutschland 
Transport Services GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, Nowega GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, 
Open Grid Europe GmbH, terranets bw GmbH und Thyssengas GmbH. Sie betreiben zusammen ein 
rund 40.000 Kilometer langes Leitungsnetz. 

Pressekontakt:  
Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. 
Georgenstraße 23 
10117 Berlin 

Tel: +49 (30) 9210 2350 
Fax: +49 (30) 9210 23543 
Email: info@fnb-fas.de  
www.fnb-gas.de 
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